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Der Landtag von Niederösterreich hat am ........................................... beschlossen:

Änderung des NÖ Landes- und Gemeindebezügegesetzes 1997

Artikel I

Das NÖ Landes- und Gemeindebezügegesetz 1997, LGBl. 0032, wird wie folgt geän-

dert:

1. Im § 3 wird folgender Abs. 5 angefügt:

„(5) Besteht neben dem Anspruch auf Bezug nach Abs. 1 ein Anspruch auf Ru-

hebezug oder Ruhebezüge nach den bezügerechtlichen Regelungen des

Bundes oder der Länder oder ein Ruhegehalt als Mitglied der Kommission

der Europäischen Gemeinschaften, so ist der Bezug nach Abs. 1 nur in dem

Ausmaß auszuzahlen, um den er die Summe dieser Ansprüche übersteigt.

Würde unter Anwendung des Bundesverfassungsgesetzes über die Begren-

zung von Bezügen öffentlicher Funktionäre, BGBl. I Nr.64/1997 in der Fas-

sung BGBl. I Nr.119/2001, die Summe der nach diesem Bundesverfas-

sungsgesetz verbleibenden Ansprüche den Bezug nach Abs. 1 unterschrei-

ten, erhöht sich das Ausmaß des auszuzahlenden Bezuges nach dem vor-

stehenden Satz um den Betrag, um den dieser Bezug nach Anwendung die-

ses Bundesverfassungsgesetzes unterschritten würde.“

2. Im § 6 Abs. 1 wird nach dem Wort „Funktionsausübung“ die Wortfolge „auf An-

trag“ und nach dem Wort „Fortzahlung“ der Ausdruck „von 75 %“ eingefügt. Das

Wort „vollen“ entfällt.

3. Im § 6 wird folgender Abs. 1a eingefügt:

„(1a) Bestehen Einkünfte nach § 2 Abs. 3 Z. 5 bis 7 des Einkommenssteuer-

gesetzes 1988, BGBl. Nr. 400/1988 in der Fassung BGBl. I Nr. 22/2003,

bzw. Ansprüche auf solche Einkünfte, ist jeweils ein Zwölftel dieser Jahres-

einkünfte von den monatlichen Bezugsfortzahlungsansprüchen nach Abs. 1

in Abzug zu bringen.“
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4. Im § 6 Abs. 3 Z. 1 wird der Ausdruck „64/1997“ ersetzt durch den Ausdruck

„194/1999“ und die Wortfolge „einem Jahr“ durch die Wortfolge „sechs Monaten“.

5. Im § 6 Abs. 3 Z. 2 wird das Wort „sechs“ ersetzt durch das Wort „drei“.

Artikel II

Die Bestimmungen des Artikel I treten mit dem der Kundmachung folgenden Mo-

natsersten in Kraft.
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